
Beschluss 
des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum 
abgeschlossenen Projekt Hämaturie-Kind (01VSF21003) 

Vom 18. Oktober 2024 

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 
18. Oktober 2024 zum Projekt Hämaturie-Kind - Abklärung der Mikro-Hämaturie bei Kindern
und jungen Erwachsenen zur Früherkennung von Nierenerkrankungen (01VSF21003)
folgenden Beschluss gefasst:

I. Die neuentwickelte S3-Leitlinie wird der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e. V. zur Veröffentlichung im AWMF Leitlinien-
Register zur Verfügung gestellt.

Begründung 

Die neue S3-Leitlinie "Abklärung der Mikro-Hämaturie bei Kindern und jungen 
Erwachsenen zur Früherkennung von Nierenerkrankungen" löst die S1-Leitlinien „Nicht 
sichtbare Hämaturie“ sowie „Hämaturie bei Kindern - Bildgebende Diagnostik“ ab. Damit 
soll die frühe Entdeckung und Behandlung von Nierenerkrankungen bei Kindern und junge 
Erwachsenen gefördert werden, um eine Niereninsuffizienz möglichst zu verhindern oder 
weit hinauszuzögern. Die miterstellte Patientenleitlinie stellt für Betroffene eine 
evidenzbasierte Patienteninformation zur Verfügung. 

Die neue Leitlinie erfüllt die Kriterien des AWMF-Regelwerks für S3-Leitlinien und damit 
die Voraussetzung zur Ausschöpfung ihres Potentials zur Verbesserung der Versorgung 
entsprechend der Antragstellung. 

II. Dieser Beschluss sowie der Ergebnisbericht des Projekts Hämaturie-Kind werden auf der
Internetseite des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss unter
www.innovationsfonds.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 18. Oktober 2024 

Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss 
gemäß § 92b SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken
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